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Besondere Bedingungen und Risikobeschreibungen (BBR) 
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Leistungsumfang 
 
a) Versichert ist - im Umfang der Allgemeinen Versicherungsbedingungen für die Haftpflichtversicherung (AHB) und der nachstehenden 
besonderen Bedingungen und Risikobeschreibungen (BBR) - die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers als 
 
1. angestellter oder beamteter Lehrer oder Erzieher (nicht Schulleiter) an einer öffentlichen (kommunalen) Einrichtung; 

 
2. freiberuflich tätiger Lehrer, der alleine unterrichtet und nicht Inhaber besonderer Unterrichtsräume, Plätze oder Fahrzeuge ist. 

 
3. freiberufliche Fitnesstrainer und Personaltrainer der alleine unterrichtet und nicht Inhaber eines Fitnessstudios ist. Mitversichert 

gelten branchenübliche Risiken, wie Spinning-, Gymnastik-, Fettreduzierungs-, Selbstverteidigungs-, Konditionsaufbau- und 
Yogakurse. Ebenfalls mitversichert gelten externe Tagesveranstaltungen wie Jogging-, Inlineskate-, Mountainbike (ohne 
Downhill) -, Nordic Walking- und Wanderkurse, Aqua Gymnastik, Indoor Climbing. 

 
b) Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht 
1. aus Erteilung von Experimentalunterricht (auch mit radioaktiven Stoffen); 

 
2. aus Leitung und/oder Beaufsichtigung von Schüler- oder Klassenreisen sowie Schulausflügen und aus damit verbundenen 

Aufenthalten in Herbergen und Heimen, auch bei vorübergehendem Auslandsaufenthalt bis zu einem Jahr. 

 
Für die Auslandsdeckung gilt folgende Besondere Bedingung: 
 
Eingeschlossen ist - abweichend von Ziff. 7.9 AHB – die gesetzliche Haftpflicht aus im Ausland vorkommenden Versicherungsfällen; 
 
1. aus Erteilung von Nachhilfestunden; 
2. aus der Tätigkeit als Kantor und/oder Organist; 
3. wegen Ausübung oder Überschreitung des Züchtigungsrechts. 

 
c) Im Rahmen der Trainerhaftpflichtversicherung gilt die Privathaftpflichtversicherung als Subsidiärdeckung bzw. Summen- und 
Konditionsdifferenzdeckung mitversichert. Das bedeutet, dass ein anderweitig bestehender Versicherungsschutz/Vertrag diesem vorgeht. 
Dieser Vertrag ist dann als Zusatzhaftpflichtversicherung anzusehen. 
 
d) Nicht versichert ist die Haftpflicht 
1. aus Forschungs- oder Gutachtertätigkeit; 

 
2. bei Fahrlehrern aus Schäden, aus dem Gebrauch (z.B. Halten, Besitz, Betrieb, Lenken) von Kraftfahrzeugen, gleichgültig durch 

wen oder zu welchem Zweck das Inbetriebsetzen oder Lenken erfolgt. 

 
3. bei Ausübung von bzw. die Lehrtätigkeit für Outdoor-Sportarten wie z. B. Free-Climbing, Rafting, Canyoning, Kitesurfen, 

Sensenkurse, Reitlehrer und Mountainbike Downhill. 
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e) Ausgeschlossen sind bei angestellten oder beamteten Lehrern Haftpflichtansprüche wegen 
 
1. Schäden am Eigentum der Schule oder Dienststelle oder an von Dritten für den Schulbetrieb zur Verfügung gestellten Sachen 

und allen sich daraus ergebenden Vermögensschäden; 

 
2. Personenschäden, bei denen es sich um Dienst- oder Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten im Betrieb der Schule oder 

Dienststelle gemäß den beamtenrechtlichen Bestimmungen oder Sozialgesetzbuch VII handelt; eingeschlossen ist jedoch die 
Haftpflicht wegen Personenschäden aus Arbeitsunfällen von Kindern, Schülern, Lernenden oder Studierenden. 

 
 
Außerdem gilt folgendes: 
 
1. Besondere Bedingungen für die Versicherung der Haftpflicht aus Gewässerschäden - außer Anlagenrisiko - 
 
§ 1 
 
Versichert ist im Umfang des Vertrages, wobei Vermögensschäden wie Sachschäden behandelt werden, die gesetzliche Haftpflicht des 
Versicherungsnehmers für unmittelbare oder mittelbare Folgen von Veränderungen der physikalischen, chemischen oder biologischen 
Beschaffenheit eines Gewässers einschließlich des Grundwassers (Gewässerschaden) mit Ausnahme der Haftpflicht des Inhaber von 
Anlagen zur Lagerung von gewässerschädlichen Stoffen und aus der Verwendung dieser gelagerten Stoffe. 
 
Mitversichert ist jedoch die gesetzliche Haftpflicht als Inhaber von Anlagen zur Lagerung von gewässerschädlichen Stoffen, ausgenommen 
halogenierter Kohlenwasserstoffe, in Behältnissen bis zu 50 Liter Fassungsvermögen (Kleingebinde), sofern das 
Gesamtfassungsvermögen der vorhandenen Kleingebinde 500 Liter nicht übersteigt, und aus der Verwendung dieser Stoffe. 
  
 
Kein Versicherungsschutz – auch nicht über Ziff. 3.1(3) und Ziff. 4 AHB – besteht für Anlagen, die über die Begrenzung des 
Fassungsvermögens je Kleingebinde bzw. der Gesamtmenge hinausgehen (Versicherungsschutz hierfür wird ausschließlich durch 
besonderen Vertrag gewährt). 
 
 
§ 2 
 
1) Aufwendungen, auch erfolglose, die der Versicherungsnehmer im Versicherungsfall zur Abwendung oder Minderung des 

Schadens für geboten halten durfte (Rettungskosten), sowie außergerichtliche Gutachterkosten werden vom Versicherer 
insoweit übernommen, als sie zusammen mit der Entschädigungsleistung die Versicherungssumme für Sachschaden nicht 
übersteigen. Für Gerichts - und Anwaltskosten bleibt es bei der Regelung der AHB. 

 
2) Auf Weisung des Versicherers aufgewendete Rettungs- und außergerichtliche Gutachterkosten sind auch insoweit zu ersetzen, 

als sie zusammen mit der Entschädigung die Versicherungssumme für Sachschaden übersteigen. Eine Billigung des 
Versicherers von Maßnahmen des Versicherungsnehmers oder Dritter zur Abwendung oder Minderung des Schadens gilt nicht 
als Weisung des Versicherers. 

 
§ 3 
 
Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche gegen die  Personen (Versicherungsnehmer oder jeden Mitversicherten), die den Schaden 
durch vorsätzliches Abweichen von dem Gewässerschutz dienenden Gesetzen, Verordnungen, an den Versicherungsnehmer gerichteten 
behördlichen Anordnungen oder Verfügungen herbeigeführt haben. 
 
§ 4 
 
Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche wegen Schäden, die unmittelbar oder mittelbar auf Kriegsereignissen, anderen feindseligen 
Handlungen, Aufruhr, inneren Unruhen, Generalstreik (in der Bundesrepublik oder in einem Bundesland) oder unmittelbar auf Verfügungen 
oder Maßnahmen von Hoher Hand beruhen. Das Gleiche gilt für Schäden durch höhere Gewalt, soweit sich elementare Naturkräfte 
ausgewirkt haben. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. Große Kraft- und Wasserfahrzeugklausel 
 

a) Nicht versichert ist die Haftpflicht wegen Schäden, die der Versicherungsnehmer, ein Mitversicherter oder eine von ihnen 
bestellte oder beauftragte Person durch den Gebrauch eines Kraftfahrzeugs oder Kraftfahrzeuganhängers verursachen. 

 
b) Nicht versichert ist die Haftpflicht wegen Schäden, die der Versicherungsnehmer, ein Mitversicherter oder eine von ihnen 

bestellte oder beauftragte Person durch den Gebrauch eines Wasserfahrzeuges verursachen oder für die sie als Halter oder 
Besitzer eines Wasserfahrzeuges in Anspruch genommen werden. 

 
c) Besteht nach diesen Bestimmungen für einen Versicherten (Versicherungsnehmer oder Mitversicherten) kein 

Versicherungsschutz, so gilt dies auch für alle anderen Versicherten. 

 
d) Eine Tätigkeit der in Buchstabe a) und b) genannten Personen an einem Kraftfahrzeug, Kraftfahrzeuganhänger und 

Wasserfahrzeug ist kein Gebrauch im Sinne dieser Bestimmung, wenn keine dieser Personen Halter oder Besitzer des 
Fahrzeugs ist und wenn das Fahrzeug hierbei nicht in Betrieb gesetzt wird. 

 
3. Große Luft- und Raumfahrzeugklausel 
 

a) Nicht versichert ist die Haftpflicht wegen Schäden, die der Versicherungsnehmer, ein Mitversicherter oder eine von ihnen 
bestellte oder beauftragte Person durch den Gebrauch eines Luft- oder Raumfahrzeugs verursachen oder für die sie als Halter 
oder Besitzer eines Luft- oder Raumfahrzeugs in Anspruch genommen werden. 

b) Besteht nach diesen Bestimmungen für einen Versicherten (Versicherungsnehmer oder Mitversicherten) kein 
Versicherungsschutz, so gilt das auch für alle anderen Versicherten. 

c) Nicht versichert ist die Haftpflicht aus 
 

i. der Planung oder Konstruktion, Herstellung oder Lieferung von Luft- oder Raumfahrzeugen oder Teilen für Luft-oder 
Raumfahrzeuge, soweit die Teile ersichtlich für den Bau von Luft- oder Raumfahrzeugen oder den Einbau in Luft- oder 
Raumfahrzeuge bestimmt waren, 

ii. Tätigkeiten (z.B. Montage, Wartung, Inspektion, Überholung, Reparatur, Beförderung) an Luft- oder Raumfahrzeugen oder 
deren Teilen, und zwar wegen Schäden an Luft- oder Raumfahrzeugen, der mit diesen beförderten Sachen, der Insassen 
und allen sich daraus ergebenden Vermögensschäden sowie wegen sonstiger Schäden durch Luft- oder Raumfahrzeuge. 

 
4. Mitversicherung von Vermögensschäden 
  
 

a) Mitversichert ist im Rahmen des Vertrages die gesetzliche Haftpflicht wegen Vermögensschäden im Sinne der Ziff. 2.1 AHB 
wegen Versicherungsfällen, die während der Wirksamkeit der Versicherung eingetreten sind. 

b) Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Schäden 

 
1. durch vom Versicherungsnehmer (oder in seinem Auftrage oder für seine Rechnung von Dritten) hergestellte oder 

gelieferte Sachen, erbrachte Arbeiten oder sonstige Leistungen; 
2. aus planender, beratender, bau- oder montageleitender, prüfender oder gutachtlicher Tätigkeit; 
3. aus Ratschlägen, Empfehlungen oder Weisungen an wirtschaftlich verbundene Unternehmen; 
4. aus Vermittlungsgeschäften aller Art; 
5. aus Auskunftserteilung, Übersetzung sowie Reiseveranstaltung; 
6. aus Anlage-, Kredit-, Versicherungs-. Grundstücks-, Leasing- oder ähnlichen wirtschaftlichen Geschäften, aus 

Zahlungsvorgängen aller Art, aus Kassenführung sowie aus Untreue und Unterschlagung; 
7. aus: 

- Rationalisierung und Automatisierung, 
- Datenerfassung, -speicherung, -sicherung, -wiederherstellung, 
- Austausch, Übermittlung, Bereitstellung elektronischer Daten; 

8. aus der Verletzung von Persönlichkeitsrechten und Namensrechten, gewerblichen Schutzrechten und Urheberrechten 
sowie des Kartell- oder Wettbewerbsrechts; 

9. aus der Nichteinhaltung von Fristen, Terminen, Vor- und Kostenanschlägen; 
10. aus Pflichtverletzung, die mit der Tätigkeit als ehemalige oder gegenwärtige Mitglieder von Vorstand, Geschäftsführung, 

Aufsichtsrat, Beirat oder anderer vergleichbarer Leitungs- oder Aufsichtsgremien/Organe im Zusammenhang stehen; 
11. aus bewusstem Abweichen von gesetzlichen oder behördlichen Vorschriften, von Anweisungen oder Bedingungen des 

Auftraggebers oder aus sonstiger vorsätzlicher Pflichtverletzung; 
12. aus dem Abhandenkommen von Sachen, auch z.B. von Geld, Wertpapieren und Wertsachen; 
13. durch ständige Emissionen (z. B. Geräusche, Gerüche, Erschütterungen). 



Trainer-/ Privathaftpflicht- 
versicherung 
Produktinformationsblatt Versicherungen 

Waldenburger Versicherung AG Stand: 29.04.2019 

Dieses Informationsblatt ist ein kurzer Überblick. Es ist daher nicht vollständig. Die vollständigen Informationen 
und Ihren konkreten Versicherungsumfang finden Sie in den Vertragsunterlagen:  
• Versicherungsantrag,
• Versicherungsschein
• Allgemeine Versicherungsbedingungen für die Privathaftpflichtversicherung
• gegebenenfalls weitere Besondere Bedingungen und Vereinbarungen.

Damit Sie umfassend informiert sind, lesen Sie bitte alle Unterlagen durch. 

Um welche Versicherung handelt es sich? 
Wir bieten Ihnen eine Trainer-/Privathaftpflichtversicherung an. Diese schützt Sie gegen finanzielle Risiken, die 
im Zusammenhang mit Schadenersatzforderungen Dritter aus Schäden stehen, für die Sie verantwortlich sind. 

Was ist versichert? 
 Gegenstand der Privathaftpflichtversiche-

rung ist es, gegen Sie geltend gemachte
Haftpflichtansprüche zu prüfen, berechtigte
Ansprüche zu befriedigen und unberechtigte
Ansprüche abzuwehren.

 Die Privathaftpflichtversicherung umfasst die
wesentlichen Haftungsrisiken Ihres Privatle-
bens, dazu gehören auch beispielsweise:
 Von Ihnen verursachte Schäden als Teil-

nehmer im Straßenverkehr als Fußgän-
ger oder Radfahrer

 Von Ihnen verursachte Schäden bei der
Ausübung von Sport

 Für Schäden durch Ihre kleinen, zahmen
Haustiere

 Von Ihnen verursachte Schäden als Be-
wohner einer Wohnung oder eines Ein-
familienhauses – egal, ob Sie Mieter
oder Eigentümer sind.

 Ihr Versicherungsschutz kann sich auch auf
weitere Personen erstrecken, wie z.B. Ihre
Ehe- oder Lebenspartner und Ihre Kinder.

Wie hoch ist die Versicherungssumme? 
 Die Höhe der vereinbarten Versicherungs-

summen können Sie Ihrem Antrag oder auch
Ihrem Versicherungsschein entnehmen.

Was ist nicht versichert? 

x Bestimmte Risiken sind jedoch nicht 
oder nur eingeschränkt versichert. 
Hierfür benötigen Sie eine separate 
Absicherung. Dazu gehören z.B.: 

x die berufliche Tätigkeit, außer Trainer 

x das Führen von Kraftfahrzeugen 
oder 

x das Halten von Hunden und Pferden
 

x Wir leisten für Schäden überdies nur 
bis zu den vereinbarten Versiche-
rungssummen. Wenn Sie eine Selbst-
beteiligung vereinbart haben, ist diese 
bei jedem Versicherungsfall zu berück-
sichtigen. 

Gibt es Einschränkungen beim 
Versicherungsschutz? 
Wir können nicht alle denkbaren Streitig-
keiten versichern. Sonst müssten wir einen 
erheblich höheren Beitrag verlangen. Des-
halb haben wir einige Fälle aus dem Versi-
cherungsschutz herausgenommen, z.B. 
alle Schäden: 

! aus vorsätzlicher Handlung

! zwischen Mitversicherten

! durch den Gebrauch eines versiche-
rungspflichtigen Kraft- oder Luftfahr-
zeugs (ausgenommen Flugmodelle bis
5 kg Fluggewicht)

! aus ungewöhnlicher und gefährlicher
Beschäftigung.

Wo bin ich versichert? 
 Die Privathaftpflichtversicherung gilt weltweit. Auch wenn Sie während eines vorübergehenden

Auslandsaufenthalts (z.B. Urlaub, Schüleraustausch) einen Haftpflichtschaden verursachen, sind
Sie geschützt.



Welche Pflichten habe ich? 
Es bestehen beispielsweise folgende Pflichten: 
• Bitte machen Sie im Versicherungsantrag wahrheitsgemäße und vollständige Angaben.
• Teilen Sie uns mit, ob und in welcher Form sich das versicherte Risiko verändert hat.
• Es ist möglich, dass Sie von uns aufgefordert werden, besondere gefahrdrohende Umstände zu be-

seitigen.
• Zeigen Sie uns jeden Schadenfall unverzüglich an, auch wenn gegen Sie noch keine Schadenser-

satzansprüche geltend gemacht worden sind.
• Sie sind verpflichtet, so weit wie möglich den Schaden abzuwenden bzw. zu mindern und uns durch

wahrheitsgemäße Schadenberichte bei der Schadenermittlung und -regulierung zu unterstützen.

Wann und wie muss ich bezahlen? 
Den ersten oder den einmaligen Beitrag müssen Sie spätestens zwei Wochen nach Erhalt des Versiche-
rungsscheins zahlen. Wann Sie die weiteren Beiträge zahlen müssen, ist im Versicherungsschein ge-
nannt. Je nach Vereinbarung zwischen uns kann das monatlich, vierteljährlich, halbjährlich oder jährlich 
sein. Sie können uns den Beitrag überweisen oder uns ermächtigen, den Beitrag von Ihrem Konto einzu-
ziehen. 

Wann beginnt und wann endet der Versicherungsschutz? 
Der Versicherungsschutz beginnt zu dem im Versicherungsschein angegebenen Zeitpunkt. Vorausset-
zung ist, dass Sie den ersten Versicherungsbeitrag gezahlt haben. Anderenfalls beginnt der Versiche-
rungsschutz mit der Zahlung. 

Hat Ihr Vertrag eine Laufzeit von mindestens einem Jahr? Dann verlängert er sich automatisch um jeweils 
ein Jahr. Ausnahme: Sie oder wir haben den Vertrag gekündigt. 
Hat Ihr Vertrag eine Laufzeit von drei Jahren oder mehr? Dann können Sie Ihren Vertrag am Ende des 
dritten Jahres kündigen. Ihre Kündigung muss uns drei Monate vor Ende des dritten Jahres zugehen. 

Wie kann ich den Vertrag beenden? 
Sie oder wir können den Vertrag zum Ablauf der zunächst vereinbarten Vertragsdauer und zum Ablauf 
jedes Verlängerungsjahres kündigen (das muss spätestens drei Monate vor dem Ende der Vertragsdauer 
geschehen). 

Daneben können Sie oder wir den Vertrag vorzeitig kündigen. Das ist z. B. nach einem Schadenfall mög-
lich. Weitere Kündigungsrechte können sich auch durch endgültiges Wegfallen Ihres Versicherungsrisikos 
- etwa durch Umzug ins Ausland - ergeben.

Welche Sportarten sind nicht versichert?
Ausübung der Lehrtätigkeit für Outdoor-Sportarten wie Bungee Jumping, Rafting, Canyoning, Reitlehrer 
Houserunning, Bergklettern im Hochgebirge, Kitesurfen, Sensenkurse und Downhill Mountainbiking
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Versicherte Risiken des Versicherungsnehmers  als Privatperson
•    Familien- und Haushaltungsvorstand √ √
•    Dienstherr der in seinem Haushalt tätigen Personen √ √
•    Inhaber zu privaten Zwecken von im Inland oder den EU- und EFTA- Staaten 
gelegenen

√ √

- Wohnungen √ √
- eines Ein- oder Mehrfamilienhauses √ √
- eines Ferien- oder Wochenendhauses (auch feste Wohnwagen) √ √
- von unbebauten Grundstücken bis insgesamt 10.000 qm √ √
einschließlich

dem Betrieb von Photovoltaik- / Solaranlagen, dem Besitz von Swimming-Pools, Teichen, 
Biotopen usw., als Bauherr oder Unter- nehmer von Bauarbeiten, der Vermietung (von u.a. 
bis zu 3 Einlieger- bzw. Eigentumswohnungen)

√ √

•    Besitz und Gebrauch von Fahrräder √ √
•    Ausübung von Sport, ausgenommen der Jagd √ √
Mitversicherte Personen (abhängig vom Tarif)
•    Ehegatten oder eingetragene Lebenspartner √ √
•    minderjährige Kinder (auch Stief-, Adoptiv- und Pflegekinder) √ √
•    unverheiratete volljährige/nicht in einer eingetragenen Partnerschaft lebende Kinder 
während der Schul- und Berufsausbildung

√ √

•    sonstige in häuslicher Gemeinschaft lebende Personen (zum Beispiel
Au-pair,  Austauschschüler)

√ √

•    in häuslicher Gemeinschaft lebende Partner einer nicht ehelichen
Lebensgemeinschaft

√ √

einschließlich Personenschäden zwischen Versicherten untereinander und einer 
Nachversicherung von maximal 6 Monaten bei Beendigung der Voraussetzung für die 
Mitversicherung

√ √

•    Angestellte oder gefälligkeitshalber für den VN tätige Personen in dieser
Eigenschaft

√ √

Zusätzliche Erweiterungen
•    Auslandsschäden weltweit 5 Jahre √ √
•    Auslandsschäden EU/EFTA-Staaten ohne Bergrenzung √ √
•    Stellung einer Kaution 100.000 EUR 100.000 EUR
•    Sachschäden durch Abwässer und allmähliche Einwirkung √ √
•    Mietsachschäden √ √
- an Gebäuden/Räumen in Gebäuden √ √
 an beweglichen Sachen (gemietet) 500 SB/ 10.000 € 250 SB/ 50.000 €

•    Fachpraktischer Unterricht / betriebliche Praktika √ √

•    Abhandenkommen von Schlüsseln/Codekarten (privat und beruflich) 100.000 EUR 100.000 EUR
•    Schäden durch Gefälligkeitshandlungen 50.000 EUR 100.000 EUR
•    „Mallorca-Deckung“ in den EU- und EFTA-Staaten √ √
•    Vermögensschäden √ √
•    Ehrenamtliche Tätigkeiten / auch als nicht beruflicher Betreuer/Vormund √ √
•    Schäden durch deliktunfähige Personen 50.000 EUR 100.000 EUR

•    Tagesmutter/Tageseltern/Babysitter √ √

•    Bedingungsgarantie/Bestandsgarantie zu den Empfehlungen des GDV √ √
•    Berufliche Nebentätigkeiten Falls vereinbart √
•    Haftpflichtansprüche von Arbeitgebern/Kollegen (SB
100 EUR)

10.000 EUR Falls 
vereinbart

1.000 EUR

Mitversicherter  Besitz und Gebrauch von Kraft-, Luft- und
Wasserfahrzeugen
•  Nicht versicherungspflichtige KFZ, Krankenfahrstühle,  Rasenmäher, Golfwagen, 
Arbeitsmaschinen und Gabelstapler bis 20 km/h, Anhänger

√ √

•    Flugmodelle, unbemannte Ballone und Drachen ohne eigenen Antrieb und unter 5 kg 
Fluggewicht

√ √
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•    Wasserfahrzeuge
- Windsurfgeräte, Ruder-,Paddel- und Schlauchboote sowie Kanus
- eigene Segelboote (auch mit Hilfsmotor) bis 15 qm Segelfläche
- fremde Segelboote
- fremde Segelboote mit Motor und Motorboote bis 55 KW (75 PS)

√ √

•    Kitesport-Geräte √ √
•    Ferngelenkte Land- und Wasser-Modellfahrzeuge √ √
Privater elektronischer Datenaustausch / Internetnutzung √ √

•    Kleingebinde bis 100 l/kg Fassungsvermögen bis insgesamt 1.000 l/kg √ √
•    eines oberirdischen Gastanks und eines Heizöltanks im selbst bewohnten
Objekt bis

10.000 Liter Ohne Begrenzung

•    eine privat genutzte Abwassergrube √ √
Umweltschäden (öffentlich-rechtliche Inanspruchnahme) 2.000.000

EUR
2.000.000

EUR
Forderungsausfalldeckung ab 1.000 EUR ab 1.000 EUR
Rechtsschutz zur Forderungsausfalldeckung ab 1.000 EUR ab 1.000 EUR
Ansprüche aus Benachteiligungen von Privatpersonen (AGG) √ √

Haftpflicht aus Gewässerschäden für



 
 

 

Versicherbare Sportarten in der Trainer-Haftpflichtpolice           

Versichert gelten Kurse wie: 

A 
Aerobic 
Aerobic 1/2/3 
Aikido 
Aqua Fit / Jogging / X-Press 
Aqua Zumba 
Athletic Fitness (Toning Kurs) 
 
B 
B.B.C (Toning Kurs) 
Bachwandern 
Ballsportarten (Tennis, Fußball, Badminton, Golf 
usw.) 
Basic Aerobic / Cycling / Step (Cardio Kurs) 
Bauch & Rücken 
Bauch Training  
Bauch X-Press (Toning Kurs) 
Bauch, Beine, Po 
Blobbing 
Bogenschießen 
Body Pump 
bodyArt (Health Kurs) 
BodyBalance (Mix aus Thai Chi, Yoga und Pilates) 
Bodycombat (Cardio Kurs) 
BodyFit (Toning Kurs) 
Bokwa 
Bossaball 
Bouldern indoor 
 
 

C  
Climbing Hour Cycling (Cardio Kurs) 
Coaching (Firmen, Business, Einzel, Wingwave) 
Condition X-Press (Toning Kurs) 
Core Bag (Animation), Core Tex 
Crossfit, Crossboccia 
Cross Over Cycling (Cardio Kurs) 
 
D 
DanceMoves (Cardio Kurs) 
deepWORK (Health Kurs) 
Deeskalationstrainings (incl. Training zur Abwehr von 

tätlichen Angriffen) 
Dr.Wolff Rückengeräte – Zirkel 
Drums Alive 
Disco Golf 
Dynamic Pilates (Health Kurs) 
Dynamic Yoga (Health Kurs) 
 
E 
Energy Aerobic / Cycling / Step (Cardio Kurs) 
Ernährungsberatung 
EMS (Elektrische Muskelstimulation) 
 
F 
Fatburner (Cardio Kurs) 
Fatburner Cycling / Intervall / Intervall Cycling 
Fatburner Step (Cardio Kurs) 
Fettreduzierung 
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Fit & Vital Kurs (Health Kurs) 
FitBo (Cardio Kurs) 
Fitdankbaby 
Fitnesstrainer / Personaltrainer 
Flexi X-Press (Health Kurs) 
FlexiFit (Health Kurs) 
freestyle Challenge / StartUp (Animation) 
Führungskräftetrainings 
Functional Cross Training / Functional Training 
Fussballtrainer 
Fuwate 

G 
Gymnastiktrainer 
Golftrainer 
Gyrotronic 
 
H 
Handballtrainer 

Headis (Kopftischtennis) 
H.I.C / H.I.T (Cardio Kurs) 
Hatha-Yoga Einsteiger / für Alle 
Hoopin Fitness 
Hot Iron 1 + 2 (Toning Kurs) 
Hypnose 
 
I 
Indoor Cycling 
Injoy Fettkiller Party 
Inlineskatekurse 
Iron Back (Toning Kurs) 
IronCross (Toning Kurs) 
 
J 
Joggingkurse 

K 
Kampfkunst (z.B. Capoeira, und andere 
Kampkunsttechniken) 
Kettlebell (Animation) 
Kletterkurse (kein Bergklettern) 
Kurse mit Kindern 
Kurse für Herz- und Rehasport 
 
L 
Lauf Training (outdoor) 
Life Fitness Zirkel 
Les Mills 
 
M 
Meditation 
Move It (Animation) 
Move Strong (Animation) 
Muscle Coordination (Toning Kurs) 
Muskeltraining 
 
N 
Nordic Walking 
Nia 
 
P 
Parkour 

Pilates & Stretching 
Pilates (Health Kurs) + Hot Pilates 
Poledance 
 
Q 
Qi Gong  
 
R 
Radfahren (Mountainbike, Rennrad, Einrad usw.) 
Rape Skipping 
Rücken & Flexi-Fit (Health Kurs) 
Rückenfit (auch Health-Kurs) 
 
S 
Schwimmkurse (auch Babyschwimmkurse) 
Segelregattasportlehrer 
Selbsthilfe-Gruppe 
Selbstverteidigungskurse 
Senioren Yoga 
Simple Power Aerobic / Step (Cardio Kurs) 
Skikurse 
Sandboarding 
Skimboarding 
Slaklining 
Snowboarding 
Speedminton 
Spinning und Yogakurse 
Sportmassagen 
Squashlehrer 
Stand Up Paddle + SUP Fitness 
Streetsurfing 
Step 1/2/3/4 
Step & Tone (Toning Kurs) 
Stretch & Relax (Health Kurs) 
Stretch & Breath (Animation) 
Surflehrer 
Swimming Kids (diverses) 
 
T 
Tai Chi 
Tanzpädagogik (Ballett, Jazztanz…) 
Teamtrainings 
Tennislehrer 
Trampolinlehrer 
Tricking 
TRX Advanced / Circuit (Animation) 
TRX Get Started (Animation) 
TRX Training 
 
V 
Vipr (Animation) 
 
W 
Wanderkurse 
Wakeboarding 
Wellnessmassagen 
Wirbelsäulen Training (WSG) 



 
 
Y 
Yoga & Pilates 
Yoga (Health Kurs, Aerial Yoga) 
 

Z   

Zumba (Cardio Kurs) 

Zumba Fitness 
Zumba Step (Cardio Kurs) 

Und alle üblichen Fitness-Studio Kurse

 

Mitversichert gelten auch neue Trendsportarten, sofern Sie nicht in unten genannte Ausschlüsse fallen, wie: 

Bokea   Piloxing          Skiken         Smovey 

 

Nicht versichert  
ist die Ausübung von, bzw. die Lehrtätigkeit, für Outdoor-Sportarten wie Bungee Jumping, Free-Climbing, Rafting, 

Canyoning, Houserunning, Bergklettern im Hochgebirge, Kitesurfen, Reitlehrer, Sensenkurse und  Downhill Mountainbiking 

usw. 
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